
 

 

VHS-Zweckverband 
Kamen-Bönen Kamen, 13.11.2020 
 
 

Beschlussvorlage 05/20 
 

 

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes: 

Wahl der Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses des VHS-Zweckverbandes Kamen-
Bönen 
 

Sachverhalt und Begründung: 

Nach § 10 der Satzung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen wird ein 
Rechnungsprüfungsausschuss gebildet, bestehend aus 5 Mitgliedern, davon 3 aus Kamen und 2 
aus Bönen. 
Die Wahl erfolgt gemäß § 50 Abs. 3 GO NW in Verbindung mit § 8 Abs. 1 des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit nach dem System Hare-Niemeyer. 
Zu den Mitgliedern dürfen nur Mitglieder der Zweckverbandsversammlung gewählt werden. 
Über die Mitglieder bzw. deren persönliche Stellvertreter ist in einem Wahlgang abzustimmen. 
Bei der Wahl von mehr als einem Vertreter findet § 113 Abs. 2 GO NW Anwendung. Danach 
muss der Bürgermeister jeder Gemeinde oder ein von ihm vorgeschlagener Bediensteter 
dazuzählen. 
 
 

Beschlussvorschlag: 

Als Mitglieder im Rechnungsprüfungsausschuss werden gewählt: 
 
 

Finanzielle bzw. haushaltsrechtliche Möglichkeit der Verwirklichung: 

 

Lauf der Vorlage 
zuständiges 

Gremium 
Sitzung am: 

Punkt der 
Tagesordnung: 

Ergebnis der Abstimmung 

a) Beratung 
(ohne Entscheidung)     

b) Beratung 
(mit Entscheidung) ZV 25.11.2020 A4  

 
VHS-Leiter:  Verbandsvorsteherin: 
 
 
gez.         gez. 
Dr. Freiberger        Kappen 


